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Ill llllllll
Staatskunde
Die politische Struktur der Schweizerischen Eidgenossenschaft (II)

Verteilte Kompetenzen
Imföderalistischen Bundesstaat leben mehrere staatliche Autoritäten
nebeneinander, daher ist eine klare Regelung der Kompetenzen nötig.
Absicht des schweizerischen Staatsrechts ist es, keiner Gewalt im
Staat alle Macht zu geben, sondern ein ausgewogenes Spiel der Kräfte

zu erhalten.

Die Eidgenossenschaft als ein
föderalistischer Bundesstaat steht

vor der Frage, wie Aufgaben und

Befugnisse auf den Bund, die
Kantone und nicht zuletzt auch
auf die Gemeinden zu verteilen
sind. Allerdings darf man beim
Verhältnis Bund-Kantone-Ge-
meinden nicht zu sehr die Hierarchie

betonen, verdienen doch
viele eidgenössische Magistrate
ihre Sporen in kantonalen
Regierungen ab, und die Kantone und
Gemeinden bilden oft das

Versuchsfeld, auf dem u.a. wichtige
gesetzliche Neuerungen eiprobt
werden, bevor sie in der Schweiz
als Gesamtheit Eingang finden.

Der Bund
Der Bund besitzt die höchste
Befehlsgewalt und ist souverän. Als
oberste Gewalt garantiert er den
Bestand und die Existenz seiner
Glieder, der Kantone. Allerdings
kann auch er nicht unumschränkt
herrschen. Nach der Bundesverfassung

verfügt unsere höchste
Gewalt nur über jene Rechte, die
ihm von Volk und Ständen in der

In der nächsten Nummer
werden Sie mehr über die
eidgenössischen Behörden
erfahren: die Regierung
(Bundesrat), das Parlament
(National- und Ständerat) und
das Gericht (Bundes- und
Versicherungsgericht).

Verfassung ausdrücklich zugeteilt

worden sind.
Es gibt wenig Gebiete, mit denen
sich der Bund allein befasst. In
vielen Bereichen behält er sich
die Gesetzgebung vor, überlässt
die Ausführung jedoch den
Kantonen.

Die Kantone
Vor 1848 besass jeder Kanton
seinen eigenen Zoll, seine eige-
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nen Münzen und Masse und
stellte grundsätzlich einen eigenen

kleinen Staat dar. Die
Beziehungen zwischen den Kantonen
waren locker: Sie bestanden in
der einmal im Jahr stattfindenden
Tagsatzung (Versammlung der

Kantonsvertreter) und einem
Bündnis, einander militärisch
beizustehen.
Noch heute sind laut Bundesverfassung

die Kantone souverän,
soweit sie und das Volk gewisse
Aufgaben nicht ausdrücklich in
der Bundesverfassung dem Bund

Die Aufgabenteilung

zugeteilt haben und gewisse
Grundprinzipien der Verfassung
respektiert werden. Auch sie
haben Befehlsgewalt, nicht aber die
höchste. Auf gewissen Gebieten

sind sie somit alleine sowohl für
die Gesetzgebung wie auch für
deren Ausführung zuständig. So

verfügt jeder Kanton über seine

eigene Verfassung und seine

eigenen Gesetze.

Die Gemeinde
Diese dritte Ebene unseres
föderalistischen Systems (siehe
«Schweizer Revue» 3/91) steht
in einem starken Abhängigkeitsverhältnis

zum Kanton. Sie ist
also nicht «souverän», sondern

nur soweit selbständig, als die

Verfassung und die Gesetze des

Kantons ihr dazu Raum lassen.

Trotzdem sind sie nicht bloss
den Kantonen untergeordnete
Verwaltungsbezirke, sondern
verfügen auch über eigene
Wirkungsbereiche, die meist in
einem kantonalen Gemeindegesetz
festgelegt sind.

Anne Gueissaz

Beispiele Gesetz¬
gebungsrecht

des Bundes

Gesetzgebung
durch den
Bund,
Ausführung
durch die
Kantone

Gesetzgebung
durch die
Kantone im
Auftrag des
Bundes

Alleinige
Gesetzgebung
durch die
Kantone

Selbständige
Aufgaben der
Gemeinden

Staatsverträge •
Krieg/Frieden •
Zollwesen •
Atomenergie •
Münzwesen •
PTT •
Eisenbahn •
Schiffahrt •
Umweltschutz •
Mass/Gewicht •
Strassenverkehr •
Militärorganisation •
AHV •
Zivil-/Strafrecht •
Strassenwesen • •
Krankenversicherung •
Erziehungswesen •
Polizeiwesen •
Armenwesen •
Kirchenwesen •
Altersfürsorge •
Zivilstandswesen •
Hilfe bei Wahlen und
Abstimmungen •
Gemeindeordnung •
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